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Zweites Blatt.
fortsttzung der amtlichen ttekanntmachungen aus dem ersten Blatt.

ftidjtni
$1 Nr BeliaMMchW Ar. w. Hl. 30009. 10. K. R. A. »m I«. Amemder 1916, betreffend Beschlag.
Hüne. BeweOW md BerWeimg uon Flachs- und hansflr«!,. BaWsem(3ute, Aachs. Ramie, eure-

Wischer und mherearapiiischer Haas) und um  Erzeugnisse» aus Bastfasern.

Nachstehende Bekanntmachung wird hiermit auf
Ersuchen des Königlichen Kriegsministeriums zur
allgemeinen Kenntnis gebracht mit dem Bemerken,
daß, soweit nicht nach oen allgenieinen Stras-
Wtzen höhere Strafen verwirkt sind , jeve Zu¬
widerhandlung gegen die Beschlagnahmevorschriften
"ach 8 6 der Bekanntmachung über sie Sicher¬
füllung von Kriegsbedarf in Oer Fassung vom

April 1917 (Reichs -Gesetzbl . S . 376 )*) W
fcoft wird . Auch kann der Betrieb des Handels-
Swerbes gemäß der Bekanntmachung zur Ferti¬
gung unzuverlässiger Personen vom Handel vom

September 1915 (Reichs -Gesetzbl . S . 603)
Zersägt werden.

Di.it Gefängnis bis zu einem Jahr oder mit
Witräfe bis zu zehntausend Mark wird , sofern
M nach allgemeinen Strafgesetzen höhere Stra-
j verwirkt sind » bestraft:

j°er unbefugt einen beschlaüNahmten Gegenstand
, »ageiteschafft, beschädigt cher zerstört , vermenvet,

verkauft oder kauft oder ein anderes Beräuße
längs - oder Erwerbsgeschäft über ihn abschließt;
^er der Verpflichtung , die beschlagnahmten
Gegenstände zu verwahren und pfleglich zu be
«mdeln , zuwiderhandelt;

^>er den nach 8 5 erlassenen Ausfiihrungsbe-
^mmmungen zuwiderhaudelt.

Nr . W . III 3900 /6 . 17. K. H. A.

vom 4 . Auguft 1917.
Artikel I.

§ 4c und § ^ 5 der Bekanntmachung Nr . W.
lll . 3000/9 . 16 . K. R . A ., betreffend Beschlag¬
nahme , .Verwendung und Veräußerung vo„ Flachs-

! uiiD Hanfstroh , Bastfasern (Jute , Flachs , Ramie,
europäischer und außereuropäischer Hanf ) und von
Erzeugnissen aus Bastfasern , vom 10. November
1916 tverden ausgehoben.

Artikel II.

8 8 der Bekanntinachung Nr . W . III . 3000/9.
16 . K. N . A. vom 10 . November 1916 wird, , wie
folgt , geändert:

Veräußerungserlaubnis für BastfafererzeuMisfe
Trotz der Beschlagnahme ist gestattet:

a ) die Veräußerung der Bastsaserhalberzeugnisse
an die Leinengarn - Abrechnungsstelle A,- G., Ber¬
lin W . 56 , Schinkelplatz 1 — 4 , sowie die Liefe¬
rung der Bastfaserhalberzenguisse an die Leineu-
garn - Abrechnunigsstelle A .- G . oder an die von
ihr bestimmten Empfänger;

b) die Veräußerung und Lieferung der Bastfaser¬
halberzeugnisse durch die Leinengarn -Abrech-
»nngsstelle A .-G . ;

c ) die Laserung her seit dem 27 . Dezember

Lekanntmadiung
$? " neuen Fassung d e r Verordnung

°vr Oelfrüchte und daraus geioon-
u e n e Produkte.

Vom 23 . Juli 1917.

t,ŝ 'n,/ <runo des Artikel II der Verordnung
23 . Juli 1917 (Reichs -Gesetzbl . S . 043)

#n!) ^ "noerung der Verordnung über Oe ' srüchle
lLt ? ?ttms gewonnene Produkte vom 26 , Juni
^. - / ' lstesetzbl. 'S . 842 ) wiro die neue Fassung
tz. , ^ ^ uro „ uug iköer OeksAiäste und dar ms ge-

Nepe PriDilkte bekanntgegeben.
Berlin , de« 23 . Juli 1917.

Der Stellvertreter des Reichskanzlers.
Dr . H e l s f e r i ch.

^ ^ " rdnuitg über Oelfrüchte und
a r a u s' gewonnene Produkte.

Vom '23 . Juli 1917.
> 8' 4.

Sonnt i!!u® Raps , Rübsen , Hepeiich , Ravison,
kr ^ umen , Sens lweißei » und btaunem ), Dot-

^biu und Hans der inländischen Ernte
neuen Früchte (-Oelfrüchte ) sino an den

Kriegsausschuß sür pflanzliche und tierische Oele
und Fette , G . nt . b. H -, in Berlin , zu liefern)

Dies gilt nicht ; > '
1. für oie zur Bestellung des Laudwirlschafts-

betriebs ' der Lieferuitgspflichtigen erforderlichen
Vorräte (Saatgut ) ;

2.  für die zur Herstellung von Nahrungsmitteln in
der Hauswirtschaft des Lieferuugspftichtigeti er¬
forderlichen Mengen , jedoch) für nicht mehr als
dreißig Kilogramm . Die zur .Herstellung von
Nahrungsmitteln von Oent LieserungsPslich-
tige „ zurütkgehaltenen Mengen dürfen von de»
Mühlen nur bei Vorlegung uub Abnahme eines
Erlaubnisscheins zur Verarbeitung angenommen
werden . Die Erlaubnisscheine stellt die Orts¬
behörde aus ; sie sind der Ortsbehörde all¬
wöchentlich zurückzustellen;

3 . bei Leinsamen für Vorräte , die in der Hand
desselben Eigentümers fünf Doppelzentner nicht
übersteigen . Betragen vte Vorräte mehr als fünf
Doppelzentner , so dürfen davon bis zu fünf
Doppelzentner zurückbehalten Wersen.
Für den Fall der Zusammenlegung von Oel-

n>ühle „ kann oer Präsident des Krieüsernährungs-
! amts abweichenoe Vorschriften zu Abs . 2 Nr . 2
i unfD3 erlassen.

1915 gemäß § 6 Ziffer 2 der Bekanntmachung
Nr . W . III . 3000/9 . 16 . K . R . A . hergestellten
Erzeugnisse zur Erfüllung eines Auftrages auf
Kriegs 'lieferungen gegen Belegschetn.

Artikel III.

llebergangsvorschriftkn.

Die Verarbeitung derjenigen Rohstoffe und
Haiberzeugnisse , welche aus Grund der durch diese»
Nachtrag aufgehobenen Vorschriften des 8 5 der
Bekanntmachung Nr . W . Hl . 3000/9 . 16 . K . R . A,
vom 10 . November 1916 begonnen worden ist,
darf vollendet werden . Für die aus ihnen ange-
fertigten Halb - und Fertigerzeugnisse bleiben die
bisher geltenden Bestimmungen in Kraft.

Artikel IV.

Inkrafttreten.
Diese Bekanntmachung tritt am 4 . August 1917

in Kraft.

Frankfurt a . M ., den 4 . August 1917.

Stellv . Geiieralkomnwndo des 18 . Armeekorps.

Mainz , den 4 . August 1917.

Das Gouvernement der Festung Mainz.

; § 2 .

Wer Oelfrüchte (8 1) bei Beginn eines Ka-
leudervierteljahrs in Gewahrsanr hat , hat die bei
Beginn eines jeden Kalendervierteljahrs vorhande¬
nen Mengen , getrennt nach Arten und Eigen¬
tümern , unter Nennung der letzteren , dem lKriegs-
ausschuß anzuzeigen . Die Anzeige ist bis zum
fünften Tage eines jeoen Kalenderviertcljahrs zu
erstatten . Außerdem sind die am 16 . August vor¬
handenen Vorräte bis 20 . August anzuzeigen.

Gleichzeitig ist anzuzeigen , welche Vorräte aus
Grund des 8 1 Abs . 2 beansprucht werden.

Die Landeszentralbehörden können ' abweichende
Bestimmungen erlassen.

8 3.
Der Kriegsäusschuß bat die Oelfrüchte , die ihm

nach 8 1 zu liefern ftnlb , abzunchmen und einen
angemessenen Preis dafür zu zahlen . Der Liefe-
rungspflichtige hat dem Kriegsausschuß anznzeigen,
von welchem Zeitpunkt ab er zur Lieferung be-
reit ist.

Der Preis für einhundert Kilogramm Delfrüchle
I der Ernte 1918 darf nicht übersteigen : , ,



bei Raps (Winter und Sommer --) 85 Mk.
Rübsen tWinter - Md -Sommer -)" 83

„ Hederich und Ravison 62
„ Dotter 74 ,,
„ Mohn 115
„ Leinsamen 74 ,,
„ Hanfsamen 62 „
„ Sonnenblumenkernen 68 • ,
„ Senssaat 74 „

Der Licferuugspslichkigc har die Oelfrüchte bis
zur Abnahme aufzubewahren und pfleglich zu be-
Hanseln. Den Lieferungspflichtigeu find diejenigen
gleich zu achten, die Oelfrüchtc der genannten Art
für Rechnung Dritter in Verwahrung haben.

8 4.
Der Präsident des Kriegsernährungsauits erläßt

die näheren Bestimmungen über die Preise ; er
bestimmt, welche Nebenleistungen in den Preisen
inbegriffen sind und welche Vergütungen für
Nebenleistungen im Höchstfall gewährt werden dür¬
fen. Er kann die Preise , soweit dies zur Siche¬
rung rechtzeitiger Ablieferung erforderlich erscheint,
für bestimmte Zeiten erhöhen oder herabsetzen:
er kann ferner besonüere Bestimmungen über tzie
Preise für ven Verkauf zu Saatzioeckeu oder gegen
Bezugsscheine treffen.

. 8 5.
Ueber Streitigkeiten , die sich aus der Lieferung

von Oelfrüchten an den KriegsaussÄuß ergeben,
entscheiden endgültig die von den Landeszentrat-
behöroen zu errichtenden Schlichiuiigsüusschüsse.
Die Schlichtungsausschüsse bestehen aus einem
höheren Beamten als Vorsitzenden, einem Land¬
wirt und einem sachverständigen Händler als Bei¬
sitzern.

Werden Oelfrüchte neckst freiwillig gelreferl , so
wird das Eigentum an ihnen aus Antrag des
Kriegsausschusses dukch Anordnung oer zuständigen
Behörde auf den Kriegsäusschuß od^r die von
diesem bezeichnete Person übertragen (Enteignung ).
Tie Anordnung ist an den Besitzer zu richten.
Das Eigentum geht über , sobald dre Anordnung
dem Besitzer zugeht.

Der Erwerber hat für die enteigneten Vorräte
einen angemessenen Preis zu zahlen, der im Streit¬
fall unter Berücksichtigung des zur Zeit der Ent¬
eignung geltenden Höchstpreises sowie der Güte
und Verwertbarkeit der Vorräte nach Anhörung
von Sachverständigen von der höheren Verwal¬
tungsbehörde endgültig festgesetzt wird . Diese be¬
stimmt auch, wer die baren Auslagen des Ver¬
fahrens zu tragen hat. <

.8 6.
Der Kriegsäusschuß hat für die alsbaldige Ver¬

arbeitung der übernommenen Oelfrüchte zu sorgen.
Er hat oas gewonnene Oel , soweit es nicht auf
Anordnung des Reichskanzlers zu technischen
Zwecke,, Verwendung findet nach de,, Weisungen
der Reichsstelle für Speisefette abzugeben.

Landwirten oder Vereinigungen von Landwirten,
welche selbstgewonnene Oelfrüchte abliefern , sind
aus Antrag für den eigenen Bedarf für je 100
Kilogramm abgelieferter Oelfrüchte aus oer Ernte
1917 bis zu 35 Kilogramm , aus der Ernte 1918
bis zu 40 Kilogramm , bei Mohn uno Dotter aus
beiden Ernten ie bis zu 50 Kilogramm Oelkuchen
zu liefern.

Die übrigen bei der Oelgewinnung ansallenden
Kuchen sind der Bezugs 'vereinigung der deutschen
Landwirte . G. m. b. H., zur Verfügung zu stelle»
und '' Unterliegen den Vorschriften der Verordnung
über Futtermittel vom 5. Oktober 1916 «'Reichs-
Gesetzbl. S . 1108 ).

Oele. Oelkuchen und Oelmehle , die aus den
den Erzeugern belassenen Mengen (8 1 Abs. 2
Nr . 2 und 3) entfallen , verbleiben den Erzeugern
sür den Verbrauch in der eigenen Wirtschaft.

8 7-
Der Kriegsäusschuß untersteht der Aufficht des

Reichskanzlers.
8 8.

Der Präsident des Kricgseruährungsaints kann
Ausnahmen von den Vorschriften iiefer Verord¬
nung zulassen. Er kann die Vorschriften dieser
Verordnung auch auf andere als die im 8 1
genannten Oelfrüchte ausdehnen.

8 ».
Die Landes ^entralbehürde » erlassen die erforder¬

lichen Ausführungsbestimwungen.
. 8 10 .

Mit Gefängnis bis zu sechs Monaten oder mit
Geldstrafe bis zu eintausendsünshuiidert Mark tvird
bestraft:
1. wer Vorräte , zu deren Lieferung er nach 8 1

verpflichtet ist, beiseiteschasst, zerstört, verarbei¬
tet , verbraucht oder an ei„e» anderen als den
Kriegsäusschuß liefert , oder wer Vorräte , zu
deren Lieferung er nach 8 1 !Abs. 2 nicht ver¬
pflichtet ist, öder die ihm nach 8 6 Abs. 2
gelieferten Oelkuchen an andere entgeltlich ab¬
gibt ;

2.  wer eine ihm nach 8 2 1Abs. 1 obliegende An¬
zeige nicht in der gesetzten Frist erstattet oder
wer wissentlich unvollständige öder unrichtige

"Angaben macht;
3. wer der Verpflichtung zur Aufbewahrung und

pfleglichen Behandlung (8 3 ,Abs. 4) zuwidec-
handelt;

4. wer den nach 8 9 erlassene» Ausführungs-
bestimmungen zuwiderhandelt;

5. wer ohne Vorlegung und Abnahme des Er¬
laubnisscheins Oelfrüchte zur Verarbeitung an-
nimmt (8 1 Abs. 2 Nr . >2).

„ >8 11 .
Diese Verordnung findet auch Auwendarrg aus

Oelfrüchte. die auS dem Ausland einschließlich der

besetzten Gebiete gn das Reichsgebiet eingeführt
worden sind oder eingeführt werden.

Sie findet ferner Anwendung auf Oetretstth,
Sesam , Baumivoll - und Rizinussamen , Erdman¬
deln, Erdnüsse, Bucheckern, Sojabohnen , Mowra-
saat, Jlipe -, Schi- und geraspelte Kokosnüsse,
Palnrkerne uird Kobra, die nach dem 20 . Ok¬
tober 1915 aus dein Ausland eingeführt worden"
sind oder eingeführt werden.

J  12.
Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Ver¬

kündung j» Kraft . .Der Reichskanzler bestimmt
den Zeitpunkt des Außerkrafttretens.

Die Herren Bürgermeister des Kreises ersuche
ich. aus vorstehende Bestiminuirgen ortsüblich hi„-
zuiveisen. Wie mir mitgctcilt wird , ist in ver¬
schiedenen Gemeinden Raps neuer Ernte unter
der Hono verlauft worden , und zivar außerdein
noch zu ganz ungewöhnlich hohen Preisen . Gegen

- diesen ungesetzmüßigen Berkaus muß eingeschritten
werden.

Als Kommissionär des Kriegsausschusses für
Oele und Fette Berlin ist die LaudwirtschasUiche
Zentral -Darlehnskasse sür Deutschland, Filiale
Frankfurt a. M ., besnmutt.

Die nach 8 2 der Berordiluilg zu erstattende
Meldung der an« !6. August vorhaudeneii Vor¬
räte muß bis zum 19. August bei mir eingehen.
Ebenso müssen künftig die vierteljährlich zu .-er
stattenden Meldunge, . pünktlich eingesandl werden.

Rü-desheim, den 30 . Juli 1917.
Der Königliche Lanünu.

Im Anschlüsse an die von der Bezirksstelle sür Gemüse
und Obst zu Wiesbaden festgesetzten Erzeugerhöchstpreise
haben wir die nachstehenden Groß- und Meindandelshöchst-
preise bestimmt. Diese Festsetzung«« treten sofort in Wir-
kung. Gleichzeitig treten die Festsetzungen vom 15./25 3um
ds. Js . außer Geltung.

«rt
*5 L
L ^

Höchstpreis
für

Groß- sKlein- Menge

Z-
Pfg.

Han

Psg.

del

Psg-

l. Hemüse.
Erbten:

gewöhnliche. . 25 28 86 d. Psv.
Zuckererbsm. . . . . . 80 33 44 „ -

Bohnen:
Stangenbohnen. 25 28 36 » „
Buschbohnen. 22 25 33 !t W
Puffbohnen. 20 22 30 W 1/
Wachs- und Perlbohue» . 30 33 44 » *

Hüben:
Mairüben. 7 8 ' 12 „ .
Karotten ohne Kraut'

ab 1. August . 15 17 24 * 0
gelbe Rüben, Mohrrüben m«d

Möhren ohne Kraut 1>>S31
August . 12 14 19 » H

Kohlrabi: ab 20. Juli: 15 17 24 » m
FrUhioeihkohl: bis 15. Ang. 15 17 24 tf „

Frühujirfing u. Hotkohl:
24bis 10. August . 15 17 * „

bis 1. September . . . . 10 12 17 H 0
bis 20. September. . . . 08 10 15 0 0

Tomaten :
bis 15. August. 35 38 48 0 0
von da ab . 25 28 36 0 0

FrühmwIedetn(Stechwiebelii)
20 30ab 1. Juli ohne Kraut . . 22 0 0

Einlegegurken : 3'/' d. Stückbis zu 6 ein lang. . . . 3 5
E 8 M ^ m • • 4 4'/» 6 0 0

, , 12 , „ . . . 5 6 8 0 0
größere . 6 7 9 • »

II. Aeere«ovst.
Himbeeren:

a, Tasclware, Gartenhim¬
beeren in sorgsälliger 66 80 d. PsdKorbpackung bis zuö Psd. 60

b. sonstige Himdeeren(Preß-
45 50Ware) . 60 „ „

Heidelbeeren : (Blaubeeren) 27 30 41 U 0
Preikelbeeren : 35 33 50 » »

III. Striu - « Kernobst
Heineklauden (große grüne) 30 33 44 i» f/
Mirabellen. 40 44 55 „ „
Aprikofen in guter markt-

70 77fähiger Ware . 9.« „ „
Pfirttdw

a. großsrüchtige in bester
Ausbildung (bis 6 Stück

100aus das Pfund) . . . . 80 88 „ „
b. kleinfrüchtige. 50 5b 65 „ „

Frühbirnen
a. großsrüchtige(bis 7 Stück

50 60auf das Pfund) . . . . 45 » if
b. kleinfrüchtig« . 30 33 42 0 0

Ueberfchreitung der festgesetzten Höchstpreise werden mit
Gefängnis bis zu L Monaten oder Mit Geldstrafe bis zu
1500 Mk. bestraft.

Rüdes  heim , den 4. August 1317.
9er Kreisansrduifs des HheingaukreiCes.

Verwischte Nachrichten.
- - Aus Dem Regierungsbezirk Biestode« •

August. (W in zern  otstani >sso >td .)
zcruotstanÄskommission, sie betanntlich j„ . *
Kreisen Wiesbaden - Land , R Heinz «»
®t . Goarshausen  wirkt , hat sich dacht ein*
verstanden erklärt , daß aus den zur Deckung(et
Rückzahlungen an den Staat und den Peziitz,
verband nicht erforderlichen Zinseinnahmeu öet
Kreise bei den einzelnen Kreisen von üjgch
Ueberschüssen ein besonderer WinzemotstanossW
gebildet wird , aus dem in geeigneten Fälle» «»ch
Darlehen ohne Bürgschaft ooer hppothekarische
Sicherheit gewährt werden können.

— Bstinwucher. Unter dieser Ueberschrist
die „Rhein . Volksztg." sich mit der Frage betaßt.
ob der Wein Gegenstand des täglichen Ped»ch
oder nur ein Gennßmittel iß Dazu schreibt
Kriegsernnhrungsamt : Es >vird von interefsurien
Kreisen immer «nieder die Frage ausgeworsen, »b

'Wein „Gegenstand des täglichen Bedarfs" im
Sinne der Preiswucherverordnung vom 22. ;U|,
1915 nebst Nachträgen ist. Die Mehrzahl d«
sich mit deni Weinhandel befassenden Firmen im
'Ich längst nn't der Erklärung oes Kriegseniäh.
rungsamtes , daß Wein zn Viesen Gegenständenz>«
rechnen, Weinwucher also strafbar sei, abgesmide«,.
Berschiedentlich habe» sich ja auch schon die »>?-
richte mit dieser Materie besaßt und im Sinne
des Kriegsernährungsamtes entschieden, daz
Reichsgericht hat allerdings dazu „ och keine Snl-
luiig geuommen. Alle Auslegungen , die de,, Bchi
nich' als Gegenstand des täglichen Bedaris i»
fasse,i «vollen, haben letzten Endes dock immer
nur den Zweck, übermäßige Preissteigerungen 4;
zulässig hinzustellen. Die Begriffe „ GegenstÄde
des täglichen Bedarfs " und „Gegenstände
notwendigen Bedarfs " in der Wucher- und Puis-
prüsungs 'stellen-Beroronung habe,, schlechthin
Ziel, die Bevölkerung nach allen Richtungen bin
vor Ausbeutung zu schützen. Vielfach ist gewillt®
worden, oatz die Gegenstände, auf die sich die
Verordnungen beziehen, ausgezählt werden.
ist aber untunlich, da eine derartige Aufzählm
iiivmer unvollständig sein tvürde. UnzweifellM
fest gestellt ist dagegen, daß der Gesetzgeber Ke
«veileste Auslegung dieser Begriffe im Äuge ge¬
habt hat, und wenn i„ vereinzelten Fällen e»-
zclue Gerichte einen engeren Standpunkt ein*
nahmen, so haben sie sich nicht in ltebereiiistua-
niung mit dem Gesetzgeber befunden. Es ist uack
den bisher vorliegenden Entscheidungen des ReÄ--
gerichtes denn auch nicht zu erlvarten , daß
dieses ans einen ähnlichen engen Standpunkt B-
len wird . Alle Gegenstände, die der Kulm-
ineusch zu seinem täglichen Leben dauernd M
zeittveise braucht oder die zur Herstellung , Hem«-
schaffung tznd Erhaltung dieser Gegenstände w
sorderlich sind, seien es Lebensmittel oder aiM
Gebraiichsgegenstände, sind zu den genannten
griffen zn rechnen.

h Frankfurt a. M ., 6. Aug. Der Lljätt»
Gärtnerbursche Josef Schreiber  hat fid) "*
verschieoencn hiesigen Brotkomuüssionen
Vorspiegelung falscher Talsachcn Lebenswitteb«"
weise, Brotkarte «« und andere schätzbare Dingt {t*
jchivindelt. Eine Brotkomniission stellte dem d»"
scheu sogar unbedenklich einen Ausweis ans ^
Namen des „Kunstmalers Otto von Ameln
12 Kindern" aus . Man denke: Ein 24 ja
junger Mensch und glücklicher Vater von — kW
— Kindern!

h Frankfurt a. M., 6. Aug. (Das gnahtt
volle  Leuchtgas .) Beim Ableuckite» e«M
schadhaften Gasleitung in einem Hause W
Seilerstraße erfolgte eine Explosion- ^ *" 1
trugen ein Spengler und ein Kaufmann sedrW
liebliche Verbrennungen im Gesicht davon,
sie dem Krankenhause zugeführt werden

ü Frankenthal . 6. Aug. Ein ungenannter
ger stellte der Stadt 20 <)«)0 Mk. sür die ErrählE
eines Hindenburg - Denkmals  zur » E
guug. Es ist dies der erste nennenswerte Bê W
der für ein Denkmal des großen Nationale
gespendet wird.

h Wetzlar, 6. Aug . In wenigen Tagen f®*
mellen Schulkinder im Bezirk Wetzlar rund -
Ixilbp Million Kohlweißlinge. Trotz dieser
«valtigen Summe ist noch keine beinerkensn>e
Verminderung des Schädlings zu verspüren.

Verantw . SchristleitungI . L. Metz , Rüde»^
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